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Erfolgreicher
Rechtsschutz
Wie wichtig und wertvoll der
Dienstrechtsschutz der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA für
die Mitglieder ist, konnte ein
Kollege aus dem Zugbegleit-
dienst erfahren:
Bei einer Fahrscheinkontrolle
musste dieser feststellen, dass
ein Reisender nicht in Besitz
eines gültigen Fahrausweises
war. Er wies ihn darauf hin, dass
er ein erhöhtes Beförderungs-
entgelt von 30,00 Euro zu zah-
len hätte. 
Der Reisende gab dem Kontrol-
leur einen 50-Euro-Schein,
wurde hierauf allerdings zu-
nehmend unwirsch und ver-
suchte, den 50-Euro-Schein
wieder zu entreißen. Als ihm
dieses nicht gelang, griff der
Reisende den Kollegen an,
schlug und würgte ihn und
beschädigte dessen Beklei-
dung. Dem Kollegen gelang es,
sich zu befreien und die Polizei
zu verständigen. 
Der Reisende erstattete überra-
schenderweise Strafanzeige

gegen den Kollegen. Dieser
setzte sich umgehend, als er
von der Strafanzeige Kenntnis
hatte, mit seinem Bezirk in Ver-
bindung und beantragte dort
gewerkschaftlichen Rechts-
schutz. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA genehmigte die-
sen und stellte ihm einen Ver-
teidiger. Dem gelang es, dass
das Verfahren gegen den Kolle-
gen eingestellt wurde. 
Der Betroffene hat es genau
richtig gemacht. Deshalb
nochmals der Hinweis: Rechts-
schutz rechtzeitig beantragen,
damit keine Kostennachteile
entstehen!

Kosten für 
Haushaltshilfe
Eine Diabetikerin, Mutter von
zwei minderjährigen Kindern,
hat Anspruch auf Kostenerstat-
tung für eine Haushaltshilfe,
auch dann, wenn sie wegen
andauernder Arbeitsunfähig-
keit nach einer stationären
Behandlung zwar nicht bettlä-
gerig ist, aber nur leichte kör-
perliche Tätigkeiten verrichten
kann. Das gilt auch, wenn die

Kosten in dem Verdienstausfall
des Ehemannes bestehen, der
in dem vorliegenden Fall unbe-
zahlten Urlaub genommen hat-
te. Dieses hat das SG Olden-
burg in einem Urteil vom 16.
Januar 2003, Aktenzeichen S
63 KR 6/02, entschieden. 

Erlaubnis des
Vermieters 
Der Mieter einer Wohnung
bedarf der Erlaubnis des Ver-
mieters, wenn er seinen
Lebensgefährten in die Woh-
nung aufnehmen will. Diese
Erlaubnis ist im Regelfall zu
erteilen. Das hat nunmehr der
Bundesgerichtshof in einem
Urteil vom 5. November 2003,
Aktenzeichen VIII ZR 371/02
(PM) entschieden. Diese Frage
war jedoch bisher in der Recht-
sprechung und Schrifttum
umstritten.

Krankenkasse
muss nicht zahlen
Keinen Anspruch auf orthopä-
dische Schuhe nach Maß habe
eine 38-jährige Postzustellerin,

die unter Diabetes, Senk-
Spreizfuß und Hallux valgus
leidet. Dies entschied das SG
Kassel in einem Urteil vom 14.
Februar 2003, Aktenzeichen S
12/K 2197/01. Geschuldet ist
allein, so die Richter, eine
bedarfsgerechte, standardisier-
te medizinische Versorgung,
um Krankheiten zu beheben
oder zu lindern. Gesundheitli-
che Maßnahmen außerhalb des
Leistungskatalogs der Kranken-
kasse unterliegen der Eigenver-
antwortung des Versicherten.

Vaterschaft und
DNA-Gutachten
Hat ein Mann die Vaterschaft
anerkannt und veranlasst erst
später mit Hilfe eines Haares
des Kindes heimlich ein DNA-
Privatgutachten, so kann dieses
Gutachten nicht in einem Vater-
schaftsanfechtungsprozess ein-
geführt werden. Das Thüringer
OLG Jena hielt dieses in einem
Urteil vom 6. März 2003,
Aktenzeichen 1 UF 358/02, für
einen nicht gerechtfertigten
Eingriff in das Persönlichkeits-
rechts des Kindes.

nicht möglich sei, wäre der Blick
„über den Tellerrand“ kein Tabu.
Auch beim Zoll oder bei der
Bekämpfung von Schwarzarbeit
gäbe es hoheitliche Aufgaben.
Die GDBA sicherte weiterhin
ihre Unterstützung zu.

BEV-Präsident
Gast der GDBA
Der Präsident des Bundeseisen-
bahnvermögens, Rolf Heine,
war Gast der jüngsten Bundes-
hauptvorstandssitzung der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA in
Berlin. Vor den Mitgliedern des
zweithöchsten Beschlussgremi-
ums nach dem Gewerkschafts-
tag erläuterte er die Zukunft des
BEV als „Personaldienstleister“.
Sein Dank galt insbesondere der
Verkehrsgewerkschaft GDBA,
die sich für den Erhalt des BEV
auch über das Jahr 2004 hinaus
stark gemacht hatte.
Die Erfolgsbilanz „unseres“ pri-
vaten Unternehmens, das
Beamte beschäftigt, kann sich
sehen lassen, machte Heine im
Hinblick auf das bisher Geleis-
tete deutlich. Auch weiterhin
würden alle Möglichkeiten
genutzt, für Beamte amtsange-
messene Aufgaben zu finden.
Wenn dies innerhalb der DB AG

haltslücken schnell durch Ent-
schädigungszahlungen des
Maut-Konsortiums Toll Collect
ausgleichen ließen.
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA wiederholt ihre Forde-
rung nach einem Investitionssi-
cherungsgesetz für den Schie-
nenwegeausbau. Mit Blick auf
die von allen Parteien
gewünschte ökologische Ver-
kehrswende mit mehr Verkehr
auf der Schiene müsse außer-
dem, so die GDBA, schnell über
andere Finanzierungsquellen
entschieden werden. Die Wie-
dereinführung der zeitabhängi-
gen Lkw-Vignette oder die Kre-
ditaufnahme durch die neue
Infrastrukturgesellschaft des
Bundes seien die zwangsläufige
Schlussfolgerung.

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA sieht die deutsche Ver-
kehrspolitik vor dem endgülti-
gen Offenbarungseid. Der Bun-
desvorsitzende der Verkehrsge-
werkschaft GDBA, Klaus-Dieter
Hommel, fürchtet um den Ver-
lust vieler Arbeitsplätze im
Bereich der Schiene, nachdem
im Zusammenhang mit dem
Maut-Desaster eine „Streich-
liste“ der Regierung bekannt
geworden ist. 
Der vom Bundestag verabschie-
dete Haushalt 2004 – mit Abstri-
chen bei den Verkehrsprojekten
aufgrund der fehlenden Maut-
Einnahmen – sei der Todesstoß
für eine vernünftige Verkehrsin-
frastruktur. Hommel teilte nicht
den Optimismus der Bundesre-
gierung, dass sich die Haus-
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Offenbarungseid der
Verkehrspolitik

BEV-Präsident Rolf Heine erläu-
tert die Zukunftsperspektiven.


